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	 8.13 Berufliche oder geschäftliche Interessen ausserhalb 
	 des Museums
	 Auch wenn ihnen das Recht auf ein gewisses Mass an persönlicher Unabhängigkeit zusteht, 	
	 müssen sich Museumsmitarbeiter/innen bewusst sein, dass kein Privatgeschäft oder beruf- 
	 liches Engagement völlig von der Institution, bei der sie beschäftigt sind, zu trennen ist. Sie 	
	 sollen keine weiteren bezahlten Tätigkeiten über- oder Aufträge von ausserhalb annehmen, 	
	 die den Interessen des Museums zuwiderlaufen oder als solche wahrgenommen werden 	
	 könnten.

	 8.14 Handel mit Natur- oder Kulturerbe
	 Museumsmitarbeiter/innen dürfen sich weder direkt noch indirekt am Handel (gewinnorien-	
	 tiertem Kauf oder Verkauf) mit Natur- oder Kulturerbe beteiligen.

	 8.15 Umgang mit Händlern
	 Museumsmitarbeiter/innen dürfen keine Geschenke, Gefälligkeiten oder sonstige Gegen- 
	 leistungen von Händlern, Auktionatoren oder anderen Personen als Anreiz nehmen, einen 	
	 Kauf oder Verkauf von Museumsstücken einzuleiten oder um offizielle Massnahmen zu 		
	 ergreifen oder zu unterlassen. Ausserdem sollen sie Dritten gegenüber keine bestimmten 	
	 Händler, Auktionatoren oder Sachverständige empfehlen.

	 8.16 Privates Sammeln
	 Museumsmitarbeiter/innen sollen weder beim Erwerb von Objekten noch mit einer privaten 	
	 Sammeltätigkeit mit ihrer Einrichtung in Konkurrenz treten. Zwischen Mitarbeiter/innen und 	
	 dem Träger ist eine Vereinbarung bezüglich jeglicher Form von privatem Sammeln zu treffen 	
	 und genauestens einzuhalten.

	 8.17 Verwendung des Namens und des Logos von ICOM
	 Name, Abkürzung und Logo der Organisation dürfen nicht zur Bewerbung oder Aufwertung 	
	 einer gewinnorientierten Tätigkeit oder eines kommerziellen Produktes genutzt werden.

	 8.18 Andere Interessenkonflikte
	 Im Falle eines anderen Interessenkonflikts zwischen dem Museum und einer Einzelperson 	
	 muss das Museumsinteresse den Vorrang haben.
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	 8.6 Vertraulichkeit
	 Vertrauliche Informationen, die Museumsmitarbeiter/innen im Rahmen ihrer Arbeit 
	 erlangen, dürfen nicht preisgegeben werden. Ausserdem sind Informationen über 		
	 Gegenstände vertraulich, die dem Museum zur Bestimmung übergeben werden; sie 
	 dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung des Eigentümers nicht veröffentlicht oder an 
	 andere Institutionen oder Personen weitergegeben werden.

	 8.7 Museums- und Sammlungssicherheit
	 Informationen über die Sicherheitsvorkehrungen des Museums oder privater Sammlungen 	
	 und anderer Ausstellungsorte, die im Rahmen ihrer offiziellen Tätigkeit aufgesucht werden, 	
	 sind von Museumsmitarbeiter/innen streng vertraulich zu behandeln.

	 8.8 Ausnahme von der Pflicht zur Vertraulichkeit
	 Vertraulichkeit wird durch die rechtliche Verpflichtung eingeschränkt, der Polizei oder 
	 anderen zuständigen Behörden bei der Untersuchung möglicherweise gestohlener, illegal 	
	 erworbener oder unrechtmässig übereigneter Gegenstände behilflich zu sein.

	 8.9 Persönliche Unabhängigkeit
	 Zwar steht den Angehörigen jedes Berufsstandes ein gewisses Mass an persönlicher 		
	 Unabhängigkeit zu, ihnen muss jedoch klar sein, dass kein Privatgeschäft oder berufliches 	
	 Interesse völlig von ihrer Dienststelle zu trennen ist.

	 8.10 Berufliche Beziehungen
	 Museumsmitarbeiter/innen pflegen innerhalb und ausserhalb des Museums, in dem sie 		
	 beschäftigt sind, berufliche Beziehungen zu vielen anderen Menschen. Man erwartet von 	
	 ihnen, dass sie diesen ihre professionellen Dienste wirkungsvoll und auf hohem Niveau 		
	 zur Verfügung stellen.

	 8.11 Berufliche Konsultation
	 Es besteht die berufliche Verpflichtung, externe Berufskolleg/innen hinzuzuziehen, wenn 
	 die Fachkenntnisse im Museum nicht ausreichen, um eine gute Entscheidungsfindung 		
	 sicherzustellen.

Interessenkonflikte

	 8.12 Geschenke, Gefälligkeiten, Darlehen oder andere 
	 persönliche Vorteile
	 Museumsmitarbeiter/innen dürfen keine Geschenke, Gefälligkeiten und Darlehen annehmen
 	 oder andere persönliche Vorteile akzeptieren, die ihnen im Zusammenhang mit ihren Muse-	
	 umsaufgaben angeboten werden. Gelegentlich kann es die berufliche Höflichkeit erfordern, 	
	 Geschenke zu überreichen oder anzunehmen; dies soll jedoch stets im Namen der betreffen- 
	 den Einrichtung erfolgen.



01  	28
	 Code de déontologie 
29
	 Ethische Richtlinien

28
	 Ethische Richtlinien

* Es soll darauf hingewiesen werden, dass die Bezeichnungen «Museum» und «Museumsmitarbeiterin und -mitarbeiter» vorläufige 
Definitionen zur Interpretation der «Ethischen Richtlinien für Museen von ICOM» sind. Die Definitionen von «Museum» und «professio-
neller Museumsmitarbeiterin und professionellem Museumsmitarbeiter», wie sie in den ICOM Statuten verwendet werden, bleiben in 
Kraft, bis die Überarbeitung dieser Statuten abgeschlossen ist.

 	 Glossar
  

Begutachtung (Schätzungen)
	 Die Bestätigung der Echtheit und Ermittlung eines Schätzwerts eines Objektes oder 	  
	 Gegenstandes. In bestimmten Ländern wird der Begriff für eine unabhängige Schätzung 		
	 eines vorgesehenen Geschenks zum Zwecke von Steuerbegünstigungen verwendet.

Gemeinnützige Organisation
	 Ein als natürliche oder juristische Person rechtlich anerkanntes Organ, dessen Einkommen 	
	 (einschliesslich aller Überschüsse und Gewinne) ausschliesslich zum Nutzen dieses Organs 	
	 und seiner Funktion verwendet wird. Der Ausdruck «Nicht gewinnorientiert» hat die gleiche 	
	 Bedeutung.

Gewinnorientierte Aktivitäten
	 Tätigkeiten zur Erzielung finanzieller Vorteile oder Gewinne zugunsten der Institution.

Gültiger (Rechts-)Titel
	 Das durch vollständigen Herkunftsnachweis von der Entdeckung oder Herstellung eines 		
	 Gegenstandes an unzweifelhaft festgestellte Eigentumsrecht an einer Sache.

Handel
	 Kauf und Verkauf von Gegenständen zum persönlichen oder institutionellen Vorteil.

Herkunftsnachweis (Provenienz) 
	 Die vollständige Dokumentation eines Gegenstandes und seiner Besitzverhältnisse vom 		
	 Zeitpunkt seiner Entdeckung oder Schöpfung bis in die Gegenwart, wodurch Echtheit 
	 und Eigentumsansprüche festgestellt werden.

Interessenkonflikt
	 Eine durch persönliche oder private Interessen verursachte Kollision von Prinzipien in einer 	
	 Arbeitssituation, die die Objektivität eines Entscheidungsprozesses dem Anschein nach oder 	
	 tatsächlich beeinträchtigt.
 
Konservator/Restaurator
	 Angestellte oder selbstständige Personen, die befähigt sind, Kulturgüter technisch zu unter- 
	 suchen, zu erhalten, zu konservieren und zu restaurieren (für weiterführende Informationen 	
	 siehe ICOM News, Bd. 39, Nr. 1 (1986), S. 5 f.).

Kulturerbe
	 Alle Ideen und Dinge, die als ästhetisch, historisch, wissenschaftlich oder geistig 
	 bedeutsam erachtet werden.

Mindeststandard
	 Ein Standard, der nach realistischem Ermessen von allen Museen und deren Mitarbeiter/	
	 innen erwartet werden kann. Manche Länder haben eigene Mindeststandards festgelegt.

Museum*
	 Ein Museum ist eine gemeinnützige, auf Dauer angelegte, der Öffentlichkeit zugängliche 	
	 Einrichtung im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung, die zum Zwecke des Studiums, 	
	 der Bildung und des Erlebens materielle und immaterielle Zeugnisse von Menschen und 	
	 ihrer Umwelt beschafft, bewahrt, erforscht, bekannt macht und ausstellt.

Naturerbe
	 Jede natürliche Sache, jede Idee oder Erscheinung, die von wissenschaftlicher oder 
	 geistiger Bedeutung ist. 

Provenienz > siehe «Herkunftsnachweis»
 
Qualifiziertes Museumspersonal* 
	 Qualifiziertes Museumspersonal bezeichnet alle entgeltlich oder ehrenamtlich beschäftigten 	
	 Mitarbeiter/innen von Museen oder der Definition in Artikel 2, Absatz 1 und 2 der ICOM 	 
	 Statuten entsprechenden Einrichtungen, die in einem für die Leitung oder Funktion eines 		
	 Museums relevanten Bereich ausgebildet wurden oder über entsprechende Berufserfahrung 
	 verfügen, sowie Selbstständige, die die «Ethischen Richtlinien für Museen von ICOM» aner- 
	 kennen und für Museen oder im oben zitierten Statut definierte Einrichtungen tätig sind. 		
	 Dies gilt nicht für Personen, die mit für Museen und deren Dienstleistungen benötigten kom-	
	 merziellen Produkten und Ausstattungen Handel treiben oder für sie werben. 

Rechtstitel
	 Das gesetzlich verankerte Eigentumsrecht an einer Sache im betroffenen Land. In manchen 	
	 Ländern kann dies ein verliehenes Recht sein, das nicht ausreicht, um der Sorgfaltspflicht zu 	
	 genügen.
 
Sorgfaltspflicht
	 Die Verpflichtung, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Fakten eines Vorganges zu 	
	 ermitteln, bevor man über das weitere Verfahren entscheidet, insbesondere die Feststellung 	
	 von Ursprung und Geschichte eines zum Erwerb oder zur Nutzung angebotenen 		
	 Gegenstandes vor seiner Anschaffung.
 
Träger(schaft)
	 Die Personen oder Organisationen, die laut Museumssatzung für Fortbestand, 		
	 Weiterentwicklung und Finanzierung des Museums verantwortlich sind.
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